
Hauptsatzung des Kreises Wesel 

vom 07.10.1999 in der Fassung der Änderungssatzung vom 08.04.2024 

Der Kreistag des Kreises Wesel hat aufgrund des § 5 Abs. 3 der Kreisordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 

1994, S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.1997 (GV NW S. 458) in seiner 

Sitzung am 01.10.1999 die folgende Hauptsatzung beschlossen:  

 
§1 Name, Sitz und Gebiet  

(1) Der Kreis führt den Namen "Kreis Wesel".  

(2) Sitz der Kreisverwaltung ist die Stadt Wesel.  

(3) Das Gebiet des Kreises Wesel besteht aus der Gesamtheit der folgenden zum Kreis gehö-

renden Städte und Gemeinden:  

1. Alpen     8. Rheinberg  

2. Dinslaken     9. Schermbeck  

3. Hamminkeln   10. Sonsbeck  

4. Hünxe   11. Voerde  

5. Kamp-Lintfort   12. Wesel  

6. Moers   13. Xanten  

7. Neukirchen-Vluyn  

 

§2 Wappen, Dienstsiegel und Flagge  

(1) Der Kreis führt ein Wappen, das in einem grünen Schild eine silberne Kopfweide enthält.  

(2) Der Kreis führt ein Dienstsiegel mit dem Kreiswappen, und zwar im schwarzen Siegel-

grund eine weiße Kopfweide.  

(3) Der Kreis führt eine Flagge, die in einem grünen Tuch eine weiße Kopfweide enthält.  

 

§3 Verfahren des Kreistages und der Ausschüsse  

Das Verfahren des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse richtet sich 

nach der vom Kreistag zu beschließenden Geschäftsordnung. 

 

§4 Mitglieder des Kreistages  

Die Mitglieder des Kreistages führen die Bezeichnung "Kreistagsmitglieder".  

 

§5 Rechte und Pflichten der Kreistagsmitglieder, der sachkundigen Bürger/innen und sach-

kundigen Einwohner/innen  

(1) Die Kreistagsmitglieder, die Mitglieder des Kreisausschusses und die Mitglieder der Aus-

schüsse haben die Vorschriften der Kreisordnung und der Gemeindeordnung (GO) über 



die Verschwiegenheitspflicht, die Treuepflicht und über die Mitwirkungsverbote zu beach-

ten. Verstöße gegen die Verschwiegenheitspflicht können mit einem Ordnungsgeld 

geahndet werden (§ 28 Abs. 2 KrO, §§ 30 bis 32 GO).  

(2) Die Kreistagsmitglieder, die Mitglieder des Kreisausschusses und der Ausschüsse 

müssen dem(r) Landrat/rätin Auskunft über ihre wirtschaftlichen und persönlichen Verhält-

nisse geben, soweit das für die Ausübung ihrer Tätigkeit von Bedeutung sein kann. Die 

Auskünfte erstrecken sich  

1. auf Vornamen, Namen, Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort), 
Kontaktdaten (persönliche und dienstliche Telefon-/ Handynummern, E-Mail-
Adressen), Geburtsdatum  

2. auf den ausgeübten Beruf, insbesondere auch 

a. bei unselbständiger Tätigkeit auf die Angabe des/r Arbeitgebers/in (Branche) und 
die eigene Funktion bzw. dienstliche Stellung, 

b. bei selbständiger Tätigkeit auf die Art des Gewerbes mit Angabe der Firma oder 
die Bezeichnung des Berufszweigs, 

3. auf vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Auf-

sichtsrates, Verwaltungsrates, sonstigen Organs oder Beirats einer Gesellschaft, 

Genossenschaft, eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens oder 

einer Körperschaft, Stiftung und Anstalt des öffentlichen Rechts, soweit diese 

Tätigkeiten nicht auf einer Bestellung gemäß § 26 Abs. 5 KrO beruhen. 

4. auf den Umfang der Beteiligung an Unternehmen, Kapital- und Grundvermögen 

 
Änderungen sind dem(r) Landrat/rätin unverzüglich mitzuteilen.  

 

Name, Anschrift, der ausgeübte Beruf sowie andere vergütete und ehrenamtliche Tätig-

keiten können veröffentlicht werden. Die Auskünfte über die wirtschaftlichen und 

persönlichen Verhältnisse sind vertraulich zu behandeln. Nach Ablauf der Wahlperiode 

sind die gespeicherten Daten der ausgeschiedenen Kreistagsmitglieder zu löschen.  

(3) Kreistagsmitglieder und Mitglieder der Ausschüsse sind nach §§ 1 Abs. 1 Nr. 3, 7 
KorruptionsbG verpflichtet, dem/r Landrat/rätin schriftlich oder elektronisch Auskunft zu 
geben über: 

1. den ausgeübten Beruf und Beraterverträge, 
2. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des 

§ 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, 
3. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in 

öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen, 

4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, 
5. die Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien. 
Die Angaben werden im Kreistagsinformationssystem veröffentlicht. Änderungen sind 

dem(r) Landrat/rätin unverzüglich mitzuteilen. Die Gewähr für die Richtigkeit der 

Angaben und Aktualisierung bei Veränderungen liegt bei der oder dem Meldepflichtigen. 

(4) Kreistagsmitglieder und Mitglieder der Ausschüsse, die Entschädigungsleistungen nach 

dieser Satzung und der EntschVO NRW geltend machen, haben dem/r Landrat/rätin 

zusätzliche Auskünfte über ihre wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse zu geben, 

soweit dies für die Prüfung der Berechtigung der Entschädigungsleistungen erforderlich 

ist. Für Zwecke von Entschädigungsleistungen können nach der 



Entschädigungsverordnung NRW iVm dieser Satzung mitzuteilen sein: Name, Anschrift 

(Hauptwohnsitz), Bankverbindung, politische Ämter (Vorsitzende/r, Vertreter/in, 

Fraktionen, o. ä.), ggfs. Daten zu pflege- oder betreuungsbedürftigen Angehörigen (Alter, 

Gesundheitszustand), Familienstand (Unterhaltspflicht zur Kinderbetreuung), 

Berufstätigkeit, Sitzungstermine, Repräsentationstermine, Dienstreisen, Fahrtdaten 

(Nutzung von Netzkarte, Kfz, Fahrrad), Versicherungsdaten. Die Auskünfte sind 

vertraulich zu behandeln. 

 Änderungen sind dem(r) Landrat/rätin unverzüglich mitzuteilen. 

(5) Mit Blick auf die verarbeiteten Daten wird neuen Mandatsträgern/innen von der 

Verwaltung eine Datenschutzinformation gem. Art. 13 / 14 der Datenschutzgrund-

verordnung (DSGVO) zur Verfügung gestellt. 
 

(6) Der / Die Landrat/rätin ermöglicht die Akteneinsicht nach § 26 Abs. 2 und 4 KrO in den 

Räumen der Kreisverwaltung. Er/Sie hat auch über die Anwesenheit von Mitarbei-

tern/innen der Kreisverwaltung bei der Akteneinsicht zu entscheiden. Entsprechendes gilt 

für Ausschussvorsitzende, soweit der Ausschuss für die Beratung der Angelegenheit 

zuständig ist. 

 

§ 6 Stellvertreter/innen des Landrates/der Landrätin  

(1) Der Kreistag wählt zwei Stellvertreter/innen des/der Landrates/rätin, er kann weitere Stell-

vertreter/innen wählen. Nach ihrer Wahl kann während der laufenden Wahlperiode ihre 

Anzahl nur durch einstimmigen Beschluss und einstimmige Wahl des Kreistages erhöht 

werden.  

(2) Der/Die Landrat/rätin wird bei Verhinderung in der Sitzungsleitung im Kreistag und bei den 

Repräsentationsaufgaben von seinen/ihren Stellvertretern/innen in der durch das Wahl-

ergebnis festgelegten Reihenfolge vertreten. Sind alle Stellvertreter/innen verhindert, 

kann der Landrat/die Landrätin andere Kreistagsmitglieder mit der Wahrnehmung reprä-

sentativer Aufgaben für den Kreis beauftragen.  

 

§7 Kreisausschuss  

(1) Der Kreisausschuss besteht aus 16 Mitgliedern (ohne den/die Vorsitzende/n). Für jedes 

Mitglied ist ein/e Stellvertreter/in zu wählen.  

(2) Der Kreistag beschließt auf Vorschlag einer Fraktion oder Gruppe darüber, in welcher 

Reihenfolge sich Stellvertreter/innen untereinander vertreten. Liegt ein solcher Beschluss 

nicht vor, so vertreten sich die Stellvertreter/innen einer Fraktion oder Gruppe in fortlau-

fender alphabetischer Reihenfolge.  

(3) Der Kreisausschuss legt durch Beschluss die Anzahl der aus seiner Mitte zu wählenden 

Vertreter/innen seines/r Vorsitzenden fest.  

 

 

  



§ 8 Ausschüsse  

(1) Der Kreistag bildet außer den gesetzlich vorgeschriebenen Ausschüssen weitere Fach-

ausschüsse. Unterausschüsse, Arbeitsgruppen und Beiräte, die nicht gesetzlich vorge-

schrieben sind, setzt der Kreistag ein.  

(2) Die Anzahl der Mitglieder der Ausschüsse wird zu Beginn einer jeden Wahlperiode durch 

Kreistagsbeschluss festgelegt. Dies gilt grundsätzlich auch für Unterausschüsse, Arbeits-

gruppen und Beiräte des Kreistages.  

(3) Für die Mitglieder sind entsprechend dem Verfahren nach § 35 Abs. 3 KrO Stellvertre-

ter/innen zu wählen. Dabei ist gleichzeitig die Reihenfolge der Stellvertretung festzulegen. 

(4) Ausschussmitglieder, die nicht Kreistagsmitglieder sind, werden von dem/der Vorsit-

zenden des betreffenden Ausschusses verpflichtet.  

(5) Im übrigen finden auf die Ausschüsse und die Ausschussmitglieder die für den Kreistag 

und die Kreistagsmitglieder geltenden Bestimmungen dieser Hauptsatzung und der 

Geschäftsordnung entsprechende Anwendung, soweit nicht gesetzlich etwas anderes 

bestimmt ist.  

 

§ 9 Entschädigung für Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger/innen und sachkundige Ein-

wohner/innen  

(1) Die Kreistagsmitglieder erhalten zur Abgeltung des Aufwandes, der ihnen für die Teilnah-

me an Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der Fachausschüsse, der 

Unterausschüsse, Arbeitsgruppen und Beiräte des Kreistages und der Fraktionen 

entsteht, eine monatliche Aufwandsentschädigung (Vollpauschale) nach Maßgabe der 

Entschädigungsverordnung des Landes NW (EntschVO NRW).  

Die Stellvertreter/innen des Landrates/der Landrätin, die Fraktionsvorsitzenden und ihre 

Stellvertreter/innen sowie die Vorsitzenden von Ausschüssen des Kreistages mit Ausnah-

me des Wahlprüfungsausschusses erhalten neben der in Satz 1 genannten 

Aufwandsentschädigung die ihnen nach der jeweils geltenden EntschVO NRW 

zustehenden zusätzlichen Aufwandsentschädigungen. 

Im Falle einer Verhinderung der oder des Vorsitzenden erhält das Mitglied, welches den 

Vorsitz in der Sitzung führt, eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in Höhe eines 

Sitzungsgeldes nach § 3 EntschVO NRW. 

(2) Sachkundige Bürger/innen und sachkundige Einwohner/innen, die nach § 41 KrO zu 

Mitgliedern von Ausschüssen, Unterausschüssen, Arbeitsgruppen, Arbeitskreisen oder 

Beiräten bestellt worden sind, die der Kreistag eingerichtet hat, erhalten für die Teilnahme 

an den Sitzungen dieser Gremien und für die Teilnahme an den Sitzungen der Kreistags-

fraktionen ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der EntschVO NRW.  

Fraktionssitzungen zur Vorbereitung der Gremienarbeit können auch als Telefon- bzw. 

Videokonferenzen und als Online-Sitzungen durchgeführt werden. Für sie kann Sitzungs-

geld gezahlt werden, wenn eine solche Online-Fraktionssitzung im gleichen Rahmen 

stattfindet wie eine gewöhnliche Fraktionssitzung. Hiervon ist auszugehen, wenn nach-

weislich eine Sitzung vorliegt, zu der im Vorfeld eingeladen wurde, an der die üblichen 

Personen teilnehmen und zu der im Vorfeld ein Beratungsgegenstand oder eine Tages-



ordnung festgelegt wurde. Die Teilnehmer/innen einer Online-Fraktionssitzung sind 

zudem zu Beginn der Sitzung ordnungsgemäß vom Vorsitzenden / von der Vorsitzenden 

oder der Geschäftsführung durch Aufruf festzustellen und schriftlich festzuhalten. Spon-

tane Kontakte zwischen einzelnen Fraktionsmitgliedern per Telefon-oder Videoanruf sind 

nicht als Sitzung zu bewerten, so dass hierfür kein Sitzungsgeld gewährt werden kann.  

(3) Das Sitzungsgeld gilt für eine Sitzung.  

Für eine Sitzung, die nicht am selben Tage beendet wird, dürfen bis zu zwei 

Sitzungsgelder gezahlt werden, wenn die Sitzung insgesamt mindestens sechs Stunden 

gedauert hat. 

Bei mehreren Sitzungen an einem Tag dürfen nicht mehr als vier Sitzungsgelder gewährt 

werden. 

(4) Mitglieder von Ausschüssen gemäß § 85 Schulgesetz NRW sowie § 5 Abs. 1 Nr. 3-9 und 

Abs. 2 des 1. Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes erhalten für 

die Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses je Sitzung ein Sitzungsgeld in Höhe des 

Sitzungsgeldes für sachkundige Bürger/innen und Fahrkostenerstattung gemäß Abs. 2. 

Dies gilt auch für die Mitglieder von sonstigen Gremien, die vom Kreis aufgrund sonder-

gesetzlicher Bestimmungen auf Kreisebene gebildet werden und für die weder in den 

sondergesetzlichen Bestimmungen noch im Gesetz über die Entschädigung der ehren-

amtlichen Mitglieder von Ausschüssen vom 13. Mai 1958 in der jeweils geltenden Fassung 

eine Entschädigungsregelung vorgesehen ist. Für Bedienstete des Kreises, für die die 

Mitgliedschaft zu ihren dienstlichen Aufgaben gehört, gelten Satz 1 und Satz 2 nicht. 

(5) Die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die ein Sitzungsgeld gezahlt wird, ist auf 30 

Sitzungen pro Jahr begrenzt.  

(6) Die Fahrkostenerstattung und Reisekostenvergütung für Personen, die 

Aufwandsentschädigung nach § 3 EntschVO NRW erhalten, richten sich nach den 

Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes und der EntschVO mit der Maßgabe, 

dass für die Benutzung eines privaten Fahrzeugs, zweirädrigen Kreftfahrzeuges oder 

Fahrrades eine Wegstreckenentschädigung in Höhe des nach der Entschädigungs-

verordnung zulässigen Höchstsatzes gezahlt wird. Können Reisekosten im Rahmen einer 

anderen ehrenamtlichen Tätigkeit geltend gemacht werden, werden vom Kreis keine 

Reisekosten erstattet.  

(7) Dienstreisen des Landrates / der Landrätin, der stellv. Landräte / Landrätinnen, der Kreis-

tagsmitglieder sowie der sachkundigen Bürger/-innen gelten als generell durch den 

Kreistag genehmigt, soweit die Dienstreise zur Wahrnehmung der üblichen Dienstge-

schäfte bzw. im Zusammenhang mit der Ausübung des Mandats erforderlich ist und sich 

auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt. Das gleiche gilt für den 

genannten Personenkreis und unter den gleichen Voraussetzungen für Auslandsdienst-

reisen bis zu einer Dauer von 5 Werktagen; jede dieser Auslandsdienstreisen ist jedoch 

dem Landrat / der Landrätin vorab in geeigneter Form anzuzeigen. Bei längeren Auslands-

dienstreisen (mehr als 5 Werktage) ist eine Genehmigung des Kreisausschusses 

erforderlich. 

  



§ 10 Verdienstausfallersatz für Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger/innen und sachkun-

dige Einwohner/innen  

(1) Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger/innen und sachkundige Einwohner/innen haben 

Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls. Das gilt für die Teilnahme an Kreistags-, Kreis-

ausschuss-und Ausschusssitzungen ebenso wie für sonstige Tätigkeiten, die sich aus der 

Wahrnehmung des Mandats ergeben (z.B. Fraktionssitzungen, Online-Fraktionssitzungen 

nach § 9 Abs. 2 Satz 2, Sitzungen nach § 9 Abs. 2 Satz 1, genehmigte Dienstreisen).  

(2) Alle Kreistagsmitglieder, sachkundigen Bürger/innen und sachkundigen Einwohner/innen 

haben mindestens Anspruch auf einen Regelstundensatz, der der Höhe des Mindestlohns 

nach dem Mindestlohngesetz vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) in der jeweils 

geltenden Fassung entspricht, es sei denn, dass sie ersichtlich keinen Nachteil erlitten 

haben.  

(3) Abhängig Erwerbstätigen wird auf Antrag der tatsächlich entstandene und nachgewiesene 

Verdienstausfall ersetzt. Der einheitliche Höchstbetrag ergibt sich aus der Festlegung in 

der EntschVO NRW.  

(4) Selbständige erhalten auf Antrag eine Verdienstausfallpauschale je Stunde, die im 

Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens festgesetzt wird. Die 

Glaubhaftmachung erfolgt durch eine schriftliche Erklärung über die Höhe des 

Einkommens, in der die Richtigkeit der gemachten Angaben versichert wird. Der 

einheitliche Höchstbetrag ergibt sich aus der Festlegung in der EntschVO NRW.  

(5) Haushaltsführende Kreistagsmitglieder und haushaltsführende sachkundige Bürger/in-

nen, die die in § 6 Abs. 5 EntschVO NRW genannten Voraussetzungen erfüllen, erhalten 

für die Zeit der Mandatsausübung den Regelstundensatz nach Maßgabe des Absatzes 2. 

(6) Die nachgewiesenen Kosten einer entgeltlichen Betreuung von pflege- oder 

betreuungsbedürftigen Angehörigen während der Ausübung des Mandats sind nur 

erstattungsfähig, wenn keine weiteren im Rahmen gesetzlicher Unterhaltspflichten zur 

Betreuung verpflichteten Personen im Haushalt leben oder wenn diesen die Betreuung 

während der Mandatsausübung nicht zugemutet werden kann. Pflegebedürftigkeit 

umfasst insbesondere solche Personen, die als pflegebedürftig nach § 14 SGB XI 

anerkannt sind; ein Nachweis über die Pflegebedürftigkeit ist vorzulegen. 

Betreuungsbedürftige Personen sind insbesondere Minderjährige unter 14 Jahren. Pro 

Stunde der Betreuung wird höchstens der Regelstundensatz nach Maßgabe des Absatzes 

2 erstattet.  

(7) Ein Anspruch auf Verdienstausfall/Entschädigung besteht nur, wenn es nicht möglich und 

zumutbar ist, Arbeitszeiten und mandatsbedingte Tätigkeiten so aufeinander 

abzustimmen, dass keine zeitliche Kollision entsteht. Die regelmäßige Arbeitszeit ist 

individuell zu begründen. In der Regel ist sie auf Werktage im Zeitraum jeweils von 8.00 

Uhr bis 18.00 Uhr begrenzt und beinhaltet nicht den Sonntag. Darüberhinausgehende 

geltend gemachte Ansprüche müssen erläutert werden. Ergeben sich Anhaltspunkte 

dafür, dass Sitzungen der Fraktionen in missbräuchlicher Weise wiederholt in 

Arbeitszeiten gelegt und dafür Zahlungen nach § 6 EntschVO geltend gemacht werden, 

ist kein Ersatz des Verdienstausfalles zu leisten. 

  



§ 11 Verträge  

(1) Verträge des Kreises mit Kreistagsmitgliedern, Kreisausschussmitgliedern, Ausschuss-

mitgliedern und leitenden Dienstkräften der Verwaltung (§ 26 Abs. 1 Satz 2 Buchst. r KrO) 

bedürfen der Genehmigung des Kreistages. Ausgenommen sind:  

a) Verträge aufgrund bestehender Tarife, Abgaben und Gebühren; 

b) Verträge über Vermietung von Wohnungen;  

c) Vergabe von Aufträgen aufgrund öffentlicher oder beschränkter Ausschreibung nach 

Beratung durch den zuständigen Ausschuss, wenn die Gegenleistung im Einzelfall 

10.225,84 EURO und im Haushaltsjahr 51.129,19 EURO nicht überschreitet;  

d) Verträge, soweit es sich um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt und die im 

Vertrag vereinbarte Gegenleistung den Betrag von 2.556,46 EURO nicht über-

schreitet.  

(2) Leitende Dienstkräfte im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 2 Buchst. r KrO sind der/die 

Landrat/rätin, der/die Kreisdirektor/in und die übrigen Mitglieder des Verwaltungs-

vorstandes.  

 

§ 12 Geschäfte, die dem Kreisausschuss übertragen sind  

(1) Dem Kreisausschuss ist nach § 26 Abs. 1 Satz 3 KrO der Erwerb von Vermögens-

gegenständen übertragen, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung 

handelt. Darüber hinaus beschließt der Kreisausschuss über alle Angelegenheiten, soweit 

sie nicht dem Kreistag vorbehalten sind oder soweit es sich nicht um Geschäfte der 

laufenden Verwaltung handelt.  

(2) Die Befugnisse des Kreistages nach § 75 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zum Schutz der 

Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz NRW) werden auf den Kreis-

ausschuss übertragen.  

(3) Entscheidungen über einen Widerspruch nach § 20 Abs. 4 des Gesetzes zum Schutz der 

Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz NRW) trifft der Kreisausschuss.  

(4) Entscheidungen über einen Antrag nach § 23 Abs. 2 KrO zur Zulässigkeit eines Bürger-

begehrens trifft der Kreisausschuss.  

 

§ 13 Geschäfte der laufenden Verwaltung  

In Angelegenheiten der Kreisverwaltung obliegen dem(r) Landrat/rätin die in § 42 KrO 

genannten Aufgaben. Der/Die Landrat/rätin entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, 

welche Geschäfte solche der laufenden Verwaltung im Sinne des § 42 Buchst. a KrO sind. 

 

§ 14 Allgemeiner/allgemeine Vertreter/in des(r) Landrats/rätin  

Der/Die allgemeine Vertreter/in des(r) Landrates/rätin wird durch den Kreistag für die Dauer 

von acht Jahren gewählt. Er/Sie führt die Amtsbezeichnung "Kreisdirektor/in".  



 

§ 15 Personalangelegenheiten  

(1) Für die dienst-und arbeitsrechtlichen Entscheidungen ist der / die Landrat / Landrätin mit 

folgenden Ausnahmen zuständig:  

a) Entscheidungen, die das beamtenrechtliche Grundverhältnis oder das Arbeits-

verhältnis eines Bediensteten in Führungsfunktionen (Vorstand / Fachdienstleitung) 

im Sinne des § 49 Abs. 1 KrO NRW verändern, trifft der Kreistag im Einvernehmen 

mit dem Landrat / der Landrätin.  

b) Die unter Buchstabe a) genannten Entscheidungen für die übrigen Beamtinnen und 

Beamten ab Besoldungsgruppe A 11 und für die übrigen Bediensteten ab Entgelt-

gruppe EG 10 sind dem Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsan-

gelegenheiten nachträglich anzuzeigen.  

(2) Die Entscheidung über Widersprüche der Beamten/innen, Ruhestandsbeamten/innen, 

früheren Beamten/innen und Hinterbliebenen gegen Verwaltungsakte, die das Beamten-

verhältnis betreffen, wird auf den/die/Landrat/rätin übertragen, soweit der Kreistag den 

Erlass des Verwaltungsaktes nicht selbst beschlossen hat.  

(3) Über Vorschläge gemäß § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW zur Besetzung von Stellen der 

Leiter/innen an den Kreisschulen entscheidet der Kreisausschuss.  

 

§ 16 Anregungen und Beschwerden  

(1) Jede Einwohnerin oder jeder Einwohner des Kreises, die oder der seit mindestens drei 

Monaten im Kreisgebiet wohnt, hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit 

anderen in Textform nach § 126 b des Bürgerlichen Gesetzbuches mit Anregungen oder 

Beschwerden an den Kreistag zu wenden. Ist eine Anregung oder Beschwerde von mehr 

als 10 Personen unterzeichnet, so muss sie eine Person benennen, die berechtigt ist, die 

Unterzeichnenden zu vertreten.  

(2) Anregungen und Beschwerden müssen eine Angelegenheit betreffen, die in den Auf-

gabenbereich des Kreises Wesel fällt. Anregungen und Beschwerden, die nicht in den 

Aufgabenbereich des Kreises Wesel fallen, sind von dem/der Landrat/rätin an die 

zuständige Stelle weiterzuleiten. Der/Die Antragsteller/in ist hierüber zu unterrichten.  

(3) Eingaben von Bürgern/innen, die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt 

haben (z. B. Fragen, Erklärungen, Ansichten etc.), sind ohne Beratung durch den Kreistag 

oder Kreisausschuss von dem/der Landrat/rätin zurückzugeben.  

(4) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden ist der Kreisausschuss zuständig, 

es sei denn, sie betreffen Angelegenheiten, für die der Kreistag ausschließlich gemäß § 

26 Abs. 1 Satz 2 KrO zuständig ist, oder Angelegenheiten, für die nach den Bestimmungen 

der Kreisordnung oder dieser Hauptsatzung der Kreistag oder der/die Landrat/rätin 

zuständig sind. Ist der Kreisausschuss nicht zuständig, überweist er die Anregung oder 

Beschwerde zur Erledigung an die zur Entscheidung berechtigte Stelle. Bei der 

Überweisung kann er Empfehlungen aussprechen, an die die zur Entscheidung berech-

tigte Stelle nicht gebunden ist. Ist der Kreisausschuss zuständig, so bleiben die mitbera-

tenden Zuständigkeiten der Fachausschüsse gegenüber dem Kreisausschuss unberührt.  



(5) Dem(r) Antragsteller/in kann aufgegeben werden, die Anregung oder die Beschwerde in 

der für eine ordnungsgemäße Beratung erforderlichen Anzahl einzureichen. Die Beratung 

kann in diesen Fällen bis zur Einreichung der notwendigen Unterlagen ausgesetzt werden.  

(6) Von der Prüfung einer Anregung oder Beschwerde soll abgesehen werden, wenn ihr Inhalt 

einen Straftatbestand erfüllt oder wenn sie gegenüber einer bereits geprüften Anregung 

oder Beschwerde kein neues Sachvorbringen enthält. Von einer Prüfung der Anregung 

oder Beschwerde kann abgesehen werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand 

eines noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs-oder Rechtsmittelverfahrens ist.  

(7) Der/Die Landrat/rätin unterrichtet den/die Antragsteller/in über die Entscheidung über die 

Anregung oder Beschwerde.  

 

§ 17 Gleichstellungsbeauftragte  

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte arbeitet auf interner Ebene der Kreisverwaltung daraufhin, 

vorhandene Benachteiligungen von Frauen abzubauen und somit das verfassungsrecht-

liche Gebot der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die 

übrigen der Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. Sie 

ist für alle frauenrelevanten Angelegenheiten der Verwaltung zuständig. Als frauen-

relevant sind solche Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeits-

bedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die 

Lebens- und Arbeitsbedingungen von Männern. Es handelt sich dabei um Querschnitts-

aufgaben, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik und -verwaltung 

berühren können.  

(2) Der/Die Landrat/rätin beteiligt die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres Aufgaben-

bereiches an allen Vorhaben und allen Gremien so frühzeitig, dass deren Initiativen, 

Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige Stellungnahmen berücksichtigt 

werden können. Der/Die Landrat/rätin stellt sicher, dass die Meinung der Gleichstellungs-

beauftragten zu frauenrelevanten Angelegenheiten bei der Bildung der Verwaltungs-

meinung berücksichtigt wird. Die Gleichstellungsbeauftragte erhält die zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben notwendigen Unterlagen sowie die von ihr erbetenen Auskünfte.  

(3) Unbeschadet der Zuständigkeit des(r) Landrates/rätin hat die Gleichstellungsbeauftragte 

das Recht, an den Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse teilzunehmen und es 

ist ihr auf Wunsch in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches das Wort zu erteilen. Die 

Gleichstellungsbeauftragte wird den/die Landrat/rätin über die Einwendungen und Vor-

schläge, die sie in den vorgenannten Gremien zur Sprache bringen will, in Kenntnis 

setzen. Ihr sind für diese Sitzungen frühzeitig die Einladungen und Unterlagen zu 

übermitteln.  

 

§ 18 Bekanntmachungen  

(1) Öffentliche Bekanntmachungen des Kreises, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben 

sind, werden im Amtsblatt des Kreises Wesel vollzogen. Das Amtsblatt wird im Internet 

unter www.kreis-wesel.de bereit gestellt. 

(2) Sind öffentliche Bekanntmachungen in der in Abs. 1 festgelegten Form infolge höherer 

Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so werden Bekannt-



machungen durch Aushang an der Anschlagtafel für amtliche Bekanntmachungen im 

Kreishaus in Wesel, Reeser Landstraße 31, vollzogen.  

(3) Tierseuchenverordnungen können, wenn dies zur Information der Beteiligten erforderlich 

ist, neben der Verkündung im Amtsblatt nachrichtlich auch in der "Neuen Ruhr Zeitung", 

in der "Rheinischen Post", in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung", in dem 

"Bocholter-Borkener Volksblatt" und in den "Ruhrnachrichten" veröffentlicht werden, 

soweit diese Zeitungen in Gemeinden vertrieben werden, für die die Tierseuchen-

verordnungen gelten.  

(4) Der wesentliche Inhalt der Beschlüsse des Kreistages, des Kreisausschusses und der 

Ausschüsse wird in öffentlicher Sitzung oder durch die Presse der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht, soweit im Einzelfall nichts anderes bestimmt oder beschlossen ist. 

 

§ 19 Inkrafttreten  

(1) Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

(2) Die Hauptsatzung des Kreises Wesel in der Fassung vom 27.02.1996 tritt gleichzeitig 

außer Kraft.  

 


